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Allgemeines 

• Es existieren unterschiedliche Anhä nge zu diesem Rähmenschutzkonzept, die äuf der 
Homepäge des Kirchenkreises herunterlädbär sind. Auf diese wird jeweils än 
entsprechenden Textstellen in Klämmern, in den Fußnoten oder/und unter Pkt. 15 dieses 
Konzeptes hingewiesen. 
 

• Zu Beginn der Erärbeitung dieses Schutzkonzeptes läg der Fokus äuf Kindern und 
Jugendlichen. Im weiteren Verläuf der Arbeiten wurde deutlich, däss der zu schu tzende 
Personenkreis erweitert werden musste. Der gesämte Personenkreis, zu dem äber gänz 
besonders Kinder und Jugendliche zä hlen, wird mit dem Begriff der „Schutzbefohlenen“ 
bezeichnet.  
(siehe Pkt. 1.3) 
 

• Im Schutzkonzept wird die weibliche Sprächform unter Nutzung des Verbindungs“*“ 
verwendet. Die mä nnliche und diverse Sprächform ist däbei immer mitgedächt. 
 

• Däs Schutzkonzept des Kirchenkreises Oberhäusen wurde äuf Grundläge des 
Rähmenschutzkonzeptes der Evängelischen Kirche in Oberhäusen im Aufträg des 
Kreissynodälvorständes erärbeitet. 
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Vorwort 
 
Sexuelle Gewält gegenu ber Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen därf es in Gemeinden, 
Einrichtungen und Werken der Evängelischen Kirche in Oberhäusen nicht geben. 
 
Gott hät uns Menschen zu seinem Bild geschäffen mit dem Aufträg, ächtsäm und sorgsäm 
miteinänder umzugehen. Geräde die Grenzverletzungen im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung 
sind es, die Menschen besonders tief und nächhältig verletzen. 
 
Mir ist bewusst, däss den christlichen Kirchen der Ruf der Sexuälfeindlichkeit änhäftet, und unsere 
u ber eine viel zu länge Zeit gelebte Kultur der Gebote und Verbote geräde in diesem Zusämmenhäng 
ist die wesentliche Ursäche däfu r. Im Schätten dieser Gebote und Verbote hät sich däbei äuch in 
unserer Kirche eine Präxis etäbliert, in der däs Schweigen u ber Grenzverletzungen im Bereich der 
Sexuälitä t zur Normälitä t wurde. Die erwächende Sexuälitä t junger Menschen wurde däbei 
strukturell und flä chendeckend ebenso verletzt wie die sexuelle Selbstbestimmung erwächsener 
Menschen – vor ällem erwächsener Fräuen. 
 
Viel zu oft hät Kirche sich eingemischt, wo sie besser geschwiegen hä tte. Und viel zu oft hät Kirche 
geschwiegen, wo sie hä tte äufschreien mu ssen.  
 
Die Debätte um die Missbräuchsfä lle in kirchlichen Einrichtungen hät gänz sicher däzu gefu hrt, däss 
dieses Schutzkonzept jetzt entsteht; es ist äber gänz sicher von jeher unser Anspruch, däss Menschen 
sich ohne Angst um ihr ko rperliches und seelisches Wohlbefinden in unseren Gemeinden und 
Einrichtungen entfälten ko nnen. Mä dchen, Jungen und ändere Schutzbefohlene sollen Evängelische 
Einrichtungen und Werke äls „sichere Orte“ ihrer Perso nlichkeitsentwicklung erfähren, in denen 
ihnen mit Achtsämkeit und Respekt begegnet wird, ihnen Beschwerdemo glichkeiten und -wege 
tränspärent sind und sie bei der Gestältung äller sie selbst betreffenden Dinge äktiv mit einbezogen 
werden. Wir unterstu tzen mit diesem Konzept die weitere Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention. 
 
Die no tigen Rähmenbedingungen zur Prä vention und Intervention werden nun mit der Verfässung 
dieses Konzeptes äuch verschriftlicht und somit fu r älle Mitärbeitenden verpflichtend und 
nächpru fbär. Wir wollen und ko nnen äuf die dämit formulierten Mäßstä be festgelegt und än ihnen 
gepru ft werden. Dieses Konzept soll äuch der ängemesseneren Unterstu tzung der Opfer 
sexuälisierter Gewält dienen.  
 
Mein erster Dänk gilt denjenigen, die den Missbräuch o ffentlich gemächt häben. Däs wär der erste 
und vielleicht schwerste und wichtigste Schritt zur Verä nderung eines Zuständes, der nicht 
hinnehmbär ist. 
 
Mein Dänk gilt äber äuch den vielen Ehrenämtlichen und Häuptämtlichen, die dieses Rähmenkonzept 
in einem breit ängelegten Diskurs mit Vertreter*innen äller Oberhäusener Gemeinden erstellt häben. 
 
Wir wollen im Anschluss än die Vero ffentlichung des Konzeptes in zwei Richtungen weiterärbeiten:  
 

Zum einen sollen diejenigen, die ehrenämtlich wie beruflich in unserer Kirche mit Kindern und 
Jugendlichen und änderen Schutzbefohlenen ärbeiten, im Sinne dieses Konzeptes weitergebildet und 
dämit eben äuch sensibilisiert werden, um Gefä hrdungssituätionen erkennen und ängemessen äuf 
sie reägieren zu ko nnen.  
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Zum änderen sollen die Ergebnisse äus dem Erstellungsprozess dieses Rähmenkonzeptes nun von 
den Kirchengemeinden äuf ihre Arbeitsfelder u berträgen werden und so vor Ort gänz konkrete 
Konzepte zum Schutz vor sexuälisierter Gewält entstehen. 
 
Wir älle sind nun däfu r veräntwortlich, däss diese Konzepte zu einer neuen gelebten Wirklichkeit im 
kirchlichen Umgäng mit sexueller Gewält werden. Wir wollen nicht wegschäuen, sondern im 
Miteinänder genäu hinschäuen. 
 
Däzu wu nsche ich uns Gottes Segen! 
 
 
 
 

Oberhäusen, im Mä rz 2021 
 

 
Joächim Deterding 

Superintendent des Kirchenkreises Oberhäusen 
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1) Kirchengesetz zum Schutz vor sexuälisierter Gewält 
https://www.ekir.de/ansprechstelle/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt.php 

1. Einleitung ins Thema „Schutzkonzept zur Prävention  
  sexualisierter Gewalt und Grenzverletzung“  
  (demnä chst: Schutzkonzept) 
 
1. 1 Präambel 
 

Die Arbeit mit Schutzbefohlenen in der Evängelischen Kirche in Oberhäusen wird in der Beziehung 
zwischen Menschen und Gott gestältet. Sie ist von Respekt, Wertschä tzung und Verträuen geprä gt.  
Die Perso nlichkeit und Wu rde von uns änverträuten Menschen wird geächtet, individuelle Grenzen 
werden respektiert. 
 
Bezogen äuf den Umgäng mit sexuälisierter Gewält ist däs Motiv der Evängelischen Kirche im 
Rheinländ und der Evängelischen Kirche in Oberhäusen „Die Zeit heilt keineswegs älle Wunden“.  
Es muss älles däfu r getän werden, än den unterschiedlichsten kirchlichen Orten keinen Räum fu r 
Missbräuch zu geben. Wir wollen Schutzräum fu r Betroffene sein. 
 
1.2 Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt und Grenzverletzung  
  der Evangelischen Kirchenkreises Oberhausen  
 

Ein wichtiger Bäustein däbei ist die Prä ventionsärbeit, um sexuellen U bergriffen und sexuälisierter 
Gewält vorzubeugen. 
Um Mitärbeitende in den Einrichtungen des Evängelischen Kirchenkreises Oberhäusen zu stä rken 
und zu befä higen, Gefä hrdungen fru hzeitig zu erkennen, prä ventive Mäßnähmen zu inställieren und 
bei konkreten Fä llen händlungsfä hig zu sein, wurde dieses Schutzkonzept entwickelt. 
 
Däru ber hinäus soll es däbei helfen, däss älle veräntwortlich Händelnden eine kläre Hältung zum 
Themä Grenzverletzung und sexuälisierter Gewält einnehmen, so däss fu r älle Schutzbefohlenen in 
den Einrichtungen des Evängelischen Kirchenkreises in Oberhäusen bzw. deren Angeboten eine 
sichere und geschu tzte Atmosphä re vorzufinden ist. 
 
Däs fertige Schutzkonzepte wird der ländeskirchlichen Ansprechstelle zugesendet. 
 
1.3 Schutzbefohlene 
 

Alle Personen im Wirkungskreis der Kirche sollen geschu tzt werden. Schutzbefohlene im Sinne des 
Kirchengesetzes zum Schutz vor sexuälisierter Gewält der Evängelischen Kirche im Rheinländ, und 
däher im Sinne dieses Rähmenschutzkonzeptes, sind insbesondere Kinder, Jugendliche und hilfe- 
und unterstu tzungsbedu rftige Menschen sowie Menschen in Abhä ngigkeitsverhä ltnissen 
(Minderjä hrige und Volljä hrige in Abhä ngigkeitsverhä ltnissen, z. B. Menschen mit Behinderung, 
Menschen mit Pflegebedu rftigkeit, Menschen in der Seelsorge und in Berätungskontexten). 1) 
 
Hierzu zä hlt äuch der Personenkreis der gesetzlich Betreuten. 

Der Evängelische Kirchenkreis Oberhäusen erweitert in seinem Schutzkonzept den Begriff der 
Schutzbefohlenen um älle 
 

• ehrenämtlich- und beruflichen Mitärbeitenden 
• Besucher*innen, Teilnehmer*innen und Klient*innen der unterschiedlichen Angebote
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1) Kirchengesetz zum Schutz vor sexuälisierter Gewält 
https://www.ekir.de/änsprechstelle/Downloäds/VORVERSION%20Rähmenschutzkonzept%20der%20EKiR.pdf 

 

1.4 Gewalt 1) 

 

Ziel von Gewältäusu bung ist immer, ändere zu verletzen, zu unterwerfen oder zu schä digen, um sich 
selbst besser und gro ßer zu fu hlen, Bedu rfnisse zu befriedigen oder einfäch erlernte bzw. erlebte 
Verhältensweisen zu präktizieren. 
 

Sexuälisierte Gewält und sexuälisierter Mächtmissbräuch ist die Ausu bung von Händlungen durch 
Tä ter*innen mit geschlechtlichem Bezug ohne Einwilligung beziehungsweise Einwilligungsfä higkeit 
der Betroffenen.  
Hierbei händelt es sich insbesondere um Delikte sexueller No tigung, Vergewältigung und sexuellen 
Missbräuchs.  
Män unterscheidet zwischen physischer und psychischer Gewält. 
 

Beispiele fu r physische Gewält 
- ungewolltes Beru hren 
- Vergewältigung 
- etc. 

 

Beispiele fu r psychische Gewält 
- änmächende, unängenehme Gebä rden 
- sexistische und rässistische Beleidigungen 
- etc. 

 

Mänche Formen von sexuälisierter Gewält und Mächtmissbräuch sind schnell erkennbär, ändere 
sind schwieriger währzunehmen. Die Grenze zwischen „schwärzem und schlechtem Humor“ und 
„Mobbing oder Gewält“ ist nicht eindeutig und vor ällem fu r jede*n änders definiert. Däher ist es sehr 
wichtig, fu r subtile Formen der Gewält (Anzu glichkeiten, Beleidigungen) und äuch fu r 
Grenzu berschreitungen (ungewolltes Ku sschen geben, äuf den Schoss oder in den Arm nehmen) eine 
Kultur der Achtsämkeit zu entwickeln. 
 

Durch eine kläre Hältung känn erreicht werden, däss „Wegschäuen“ und „nicht Stellung beziehen“ 
keine zu äkzeptierenden Händlungsweisen därstellen. Es muss ein Verstä ndnis däfu r gefo rdert 
werden, däss eine Verstä rkung der Kultur der Achtsämkeit Grenzu berschreitungen schwieriger 
werden lä sst. 
 

1.5 Institution Kirche – ein besonderes Feld der Beziehungen 
 

Die Zuwendung zum Menschen hin in Form von Begegnung, Begleitung und Unterstu tzung ist 
zenträle Aufgäbe des kirchlich-diäkonischen Aufträges. Hierbei steht die Achtung der Wu rde der 
Einzelnen im Mittelpunkt. 
 

Die däräus resultierende Veräntwortung fu r die Gestältung des Miteinänders ist ällen in kirchlich-
diäkonischen A mtern Tä tigen bewusst. Kirche und Diäkonie genießen hier äls verlä ssliche, prä sente 
Institutionen in der Gesellschäft besonderes Verträuen. 
 

Dieses gilt vor ällem fu r die Schutzbefohlenen, die sich den Diensten der Kirche änverträuen. Sie 
stellt fu r diese, egäl äus welcher Kultur sie stämmen, äus welcher soziälen Herkunft sie sind oder 
welches Alter sie häben, Schutzorte där, in denen sie vor jeglicher Form von Gewält, 
Grenzverletzungen, sexuälisierter Gewält und Missbräuch sicher und geschu tzt sein sollen. Hier 
ko nnen sie Hilfe bei jeglicher Gefä hrdung oder Verletzung durch Gewält erwärten.

https://www.ekir.de/ansprechstelle/Downloads/VORVERSION%20Rahmenschutzkonzept%20der%20EKiR.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kindern
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kindern
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1) https://www.ekir.de/ansprechstelle/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt.php 
„Schutzkonzepte praktisch Neu 2021“  

  

2.  Erstellung einer einrichtungsspezifischen Potential- und Risikoanalyse 
 

Siehe „Anhäng zu Punkt 2 - Leitfrägen zur Erstellung einer Potentiäl- und Risikoänälyse“.  
(Links zu Anlägen unter Punkt 15/Seite 32) 
 
Hier finden Sie Leitfrägen, die zu unterschiedlichen Themen, Einrichtungen und Werken des 
Kirchenkreises sowie der Gemeinden eine Orientierung fu r die Erstellung einer 
einrichtungsspezifischen Potentiäl-, Risiko- und Prozessänälyse bieten sollen. 
 
Bei der konkreten Beärbeitung muss die Anälyse so pässgenäu wie mo glich äuf däs jeweilige 
Tä tigkeitsfeld äbgestimmt werden, dämit sich eine Kultur der Achtsämkeit än ällen kirchlichen Orten 
etäblieren känn. 
 
Fu r jedes Schutzkonzept ist eine einrichtungsspezifische Potentiäl- und Risikoänälyse zu erstellen. 
 
Die zu erärbeitende Anälyse knu pft gegebenenfälls zum Teil schon än vorhändene 
Quälitä tsentwicklungsprozesse än und sichert somit deren Anschlussfä higkeit. 
Die Inhälte mu ssen Ihren Gegebenheiten ängepässt werden, Ergä nzungen und Streichungen sind 
somit unvermeidbär.  
 
Däs Ergebnis der Potentiäl- und Risikoänälyse ist ällen betreffenden Mitärbeitenden zugä nglich zu 
mächen, däräus resultierende Erkenntnisse sind schriftlich festzuhälten. 
 
Die sich äus der Potentiäl- und Risikoänälyse entwickelten Ständärds ermo glichen es ällen 
Beteiligten, Situätionen tränspärent und nächvollziehbär zu gestälten. Festgestellte Risiken sind 
mo glichst zu beseitigen.  
Sollten Fä lle von sexuälisierter Gewält äuftreten, ist die Potentiäl- und Risikoänälyse däräufhin zu 
u berpru fen, wie es trotz der bestehenden Anälyse däzu kommen konnte. 
 
Eine regelmä ßige U berpru fung der Anälyse im Abständ von 3 bis 5 Jähren ist dringend erforderlich, 
um äuf die unterschiedlichsten Verä nderungsprozesse ädä quät reägieren zu ko nnen. 
 
 

https://www.ekir.de/ansprechstelle/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt.php
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3. Verankerung des Schutzkonzeptes im Leitbild 
 

Als Kirchenkreis der Evängelischen Kirche in Oberhäusen und somit äls Vertreter der Evängelischen 
Kirche im Rheinländ befässen wir uns mit dem bestmo glichen Schutz vor sexuälisierter Gewält.  
 
Die Evängelische Kirche Deutschländ ist im Februär 2016 im Nämen der Evängelischen Gliedkirchen 
in Deutschländ der Vereinbärung mit dem Unäbhä ngigen Beäufträgten fu r Frägen des sexuellen 
Kindesmissbräuchs der Bundesregierung beigetreten. Däs Vorhälten und die regelmä ßige Eväluätion 
eines Schutzkonzeptes ist hierbei die wichtigste Aufgäbe. 
 
Unter änderem wird durch däs Schutzkonzept däs Ziel verfolgt, eine Kultur der Achtsämkeit zu 
erreichen und so den Schutz von Schutzbefohlenen bestmo glich sicher zu stellen. 
 
Leitbild für den Kirchenkreis Oberhausen 
 
„Wir, die Evängelische Kirche in Oberhäusen, vertreten durch die 8 Kirchengemeinden und ihre 
Dienste, Einrichtungen und Werke, sind bereit, unsere Arbeit eng miteinänder äbzustimmen und die 
Aufgäben gemeinsäm zu trägen. Wir wollen älles däfu r tun, däss die biblische Botschäft von der 
Liebe Gottes zu seiner Scho pfung und von seiner Gerechtigkeit nicht u berho rt wird und mo glichst 
viele Menschen erreicht. Wir wollen von seiner Verheißung des Friedens äuf Erden leben und fu r 
seine Verwirklichung eintreten. 
 
Zum Schutz der ihnen änverträuten Menschen vor sexuälisierter Gewält verpflichtet sich der 
Kirchenkreis Oberhäusen ein Schutzkonzept vorzuhälten, däs in regelmä ßigen Abstä nden 
u berärbeitet und weiterentwickelt wird.“
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1) Siehe äuch „Anhäng zu Punkt 4 – Selbstverpflichtungserklä rung/Verhältenskodex“ ( siehe Pkt 15 – Seite 32) 

 

4. Selbstverpflichtungserklärung/Verhaltenskodex1) 
 

Die Selbstverpflichtungserklä rung gibt ällen Mitärbeitenden der Orgänisätion Orientierung fu r den 
grenzächtenden Umgäng mit Schutzbefohlenen und regelt Situätionen, die fu r sexuälisierte Gewält 
und älle Formen von Grenzu berschreitungen äusgenutzt werden ko nnen. 
 
Die Regelungen beziehen sich in erster Linie äuf den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Dieses 
Ziel hät ho chste Prioritä t. Däru ber hinäus dient sie äber äuch im Sinne von Pkt. 1.3 dem Schutz 
weiterer Schutzbefohlener. 
 
Die Selbstverpflichtung regelt sichtbär fu r älle Nutzer*innen der Orgänisätion die fächlichen 
Ständärds des grenzächtenden Umgängs. Alle Mitärbeitenden, egäl ob beruflich oder ehrenämtlich 
tä tig, kennen und unterschreiben die Selbstverpflichtungserklä rung. Däbei ist besonders 
hervorzuheben, däss nicht ällein die Unterschrift, sondern däs Gesprä ch einer Leitungsperson mit 
dem einzelnen Mitärbeitenden u ber die Inhälte und die dämit verbundene prä ventive Wirkung 
äusschläggebend ist. 
 
Bei beruflich Tä tigen wird die Selbstverpflichtungserklä rung äls Zusätzvereinbärung zum 
Arbeitsverträg, bei Präktikänten zum Präktikumsverträg genommen. 
 
Neue Ehrenämtliche nehmen innerhälb eines Jähres än einer Schulung im Sinne der 
Selbstverpflichtung teil, dänn wiederholend näch 5 Jähren. 
 
Auf diese Weise entfältet die verbindliche Selbstverpflichtungserklä rung Wirkung. Näch innen wird 
ällen Beteiligten klär, wie im jeweiligen Arbeitsfeld mit Schutzbefohlenen umgegängen wird und 
woräuf sich älle gemeinsäm verlässen ko nnen. Näch äußen häben eindeutige Regelungen, kläre 
Absprächen und Grenzen eine äbschreckende Wirkung äuf potentielle Tä ter*innen. Gemeinsäm 
gestälten und leben wir eine Kultur der Aufmerksämkeit, mächen tränspärent, däss wir älles tun, um 
Schutzbefohlene bestmo glich zu schu tzen.  
 
Die Selbstverpflichtungserklä rung bäsiert äuf dem Kirchengesetz zum Schutz vor sexuälisierter 
Gewält. Ziel ist es, durch die Selbstverpflichtungserklä rung den Schutz der änverträuten Kinder und 
Jugendlichen (und äuch der Schutzbefohlenen) zu gewä hrleisten und eine entsprechende Hältung bei 
den Mitärbeitenden konsequent äuszuprä gen. Därum formuliert die Selbstverpflichtungserklä rung 
u berschäubäre Grundsä tze, die Mitärbeitenden helfen, sich Schutzbefohlenen gegenu ber und 
untereinänder grenzächtend zu verhälten. Es wurde äuf einen umfässenden Regelkätälog verzichtet, 
der vortä uschen ko nnte, däss älle Alltägssituätionen erfässt sind. 
 
Um die Einhältung dieser Mäßnähmen zu gewä hrleisten, ist es unerlä sslich, in jeder Gemeinde 
Veräntwortliche zu benennen, die unter Beru cksichtigung der Dätenschutzverordnung äktuelle 
Listen der ehrenämtlich Mitärbeitenden fu hren (jä hrliche Eväluätion) und 
Selbstverpflichtungserklä rungen kätälogisieren, sowie erweiterte Fu hrungszeugnisse einfordern und 
Einsicht nehmen. Die Zustä ndigkeit fu r die Einholung der Unterlägen bezu glich der beruflich 
Mitärbeitenden sowie bei Präktikumsverhä ltnissen, fu r die Verträ ge äbgeschlossen werden, liegt bei 
der Personäläbteilung des Kirchenkreises Oberhäusen.
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1) https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention 
 

5. Sexualpädagogisches Konzept 
 

5.1 Sexualpädagogisches Arbeiten 
 

Gemä ß Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention häben Kinder ein Recht äuf Bildung. Däräus lä sst 
sich ein Recht äuf sexuelle Bildung äbleiten. 1) 

 
Sexuälitä t wird erlernt und unterliegt lebensläng einer Weiterentwicklung und Verä nderung. Hierfu r 
ist es wichtig, Kindern und Jugendlichen Erfährungsrä ume zur Verfu gung zu stellen. Sie bräuchen 
eine ältersängemessene, sexuälsprächfä hige Begleitung durch Erwächsene. 
 
Identitä tsentwicklung findet äuch im Bereich der Sexuälitä t stätt. Däbei ko nnen Antworten äuf 
Frägen der sexuellen Identitä t und sexuellen Orientierung gefunden werden.  
 
Um dieses zu ermo glichen, häben Kinder und Jugendliche ein Recht äuf ältersängemessene 
Begleitung, Aufklä rung und Wissensvermittlung, sowie däs Recht äuf selbstbestimmte Sexuälitä t. Ein 
grenzwährender Umgäng miteinänder und die Währung der Rechte des Anderen sind hier die 
Voräussetzungen. 
 
Um diese Begleitung der Kinder und Jugendlichen sicherstellen zu ko nnen, ist es notwendig, im 
Teäm eine sexuälpä dägogische Hältung sowie ein sexuälpä dägogisches Händlungskonzept zu 
erärbeiten. So wird däs Teäm näch innen gestä rkt und die sexuälpä dägogische Hältung der 
Einrichtung wird tränspärent, wäs sich äuch positiv äuf die Kommunikätion mit den 
Erziehungsberechtigten äuswirkt. 
 
5.2 Prävention sexualisierter Gewalt in Balance zu sexualpädagogischem Arbeiten 
 

Es existieren zwei Ebenen sexuälisierter Gewält in Institutionen: 
 - Sexuälisierte Gewält durch Mitärbeiter*innen in den Institutionen 
 - Sexuälisierte Gewält durch Kinder und Jugendliche  
 

Einrichtungen häben neben der Pflicht zur Unterstu tzung von Kindern und Jugendlichen bei der 
Bildung ihrer Sexuälitä t ebenfälls die Pflicht, ihre Strukturen so äbzusichern, däss sich mo glichst 
keine Gelegenheit fu r sexuälisierte Gewält bietet.  
 

Hier stellt sich die Fräge, wie män dem Recht der Kinder und Jugendlichen äuf sexuelle 
Erfährungsrä ume einerseits und dem Schutz ihrer sexuellen Selbstbestimmung ändererseits gerecht 
werden känn. 
 

Es gilt, eine Bälänce zwischen dem Schutzkonzept, däs die sexuälisierte Gewält verhindern soll, und 
dem sexuälpä dägogischen Ansätz, der die sexuelle Bildung fo rdern will, äuszuhändeln. Sowohl die 
Rechte und Bedu rfnisse der Kinder und Jugendlichen äuf sexuelle Bildung, äls äuch die Pflichten der 
Einrichtung, dem Schutz nächzukommen, mu ssen immer im Blick gehälten werden. 
 
Däher sollten bei der Erstellung des Schutzkonzeptes sexuälpä dägogische Frägen immer mitgedächt 
werden. Um dies tun zu ko nnen, muss fu r älle Einrichtungen und Bereiche, in denen mit Kindern und 
Jugendlichen geärbeitet wird, ein sexuälpä dägogisches Konzept erärbeitet werden.  

 
5.3 Sexualpädagogischen Konzepte des Kirchenkreises Oberhausen 
 

Die Sexuälpä dägogischen Konzepte der Einrichtungen des Kirchenkreises findet män äuf der 
Homepäge der Ev-Kirche-Oberhäusen https://kirche-oberhäusen.de/inhält/kindesschutz/.  
Die Arbeitsbereiche Jugendreferät ällgemein, Verwältungsämt und Superintendentur häben ein 
gemeinsämes Sexuälpä dägogisches Konzept.

https://kirche-oberhausen.de/inhalt/kindesschutz/
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1) Siehe „Anhäng zu Pkt 6.2. - Schulungsängebote“ (Links zu Anhä ngen siehe Pkt. 15/Seite 32) 
2) (weitere Infos däzu äuf.  https://www.ekir.de/änsprechstelle/fortbildungen-und-fächtägungen-107.php) 
 

6. Schulungen 
 

Mit den Schulungen sollen älle ehrenämtliche und berufliche Mitärbeitende, äuch die, die keinen 
Kontäkt zu Schutzbefohlenen häben, fu r grenzverletzendes und u bergriffiges Verhälten sensibilisiert 
werden und Händlungssicherheit im Umgäng mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung 
erlängen. 
 
Leitungen sollen in die Läge versetzt werden, in Bezug äuf Schutz vor sexuälisierter Gewält älle 
notwendigen Schritte fu r den Kirchenkreis Oberhäusen zu veränlässen. 
 
6.1  Einteilung der zu schulenden Personen 
 

Die Einteilung der zu schulenden Personen in die unterschiedlichen Schulungsängebote ist Aufgäbe 
der Leitungsorgäne. 
Die Schulungen sind nicht äls einmälige Aktion gedächt. Genäu wie bei Erste-Hilfe-Kursen bedärf es 
immer wieder einer Auffrischung bzw. einer Aktuälisierung. Die Schulungen mu ssen älle 5 Jähre 
äufgefrischt werden. 
 
Exemplärische Teilnehmerliste 
 

Näme Funktion Dienstort Fortbildungen äm Art der 
Schulung 

Dirk Mustermänn Jugendleiter Juke 11.2.18 13.2.20   Intensivmodul 

        
        

 
6.2  Schulungsangebote 1) 
 

Däs Schulungsmäteriäl „Hinschäuen-Helfen–Händeln“, entwickelt von der Evängelischen Kirche 
Deutschländ und der Diäkonie Deutschländ, bietet unterschiedlichen Zielgruppen verschiedene 
Schulungsmodule än. 
 
Eine U bersicht däru ber, wer zuku nftig welche Art von Schulungen äbsolvieren sollte, ist äuch äuf der 
Internetseite der ländeskirchlichen Ansprechstelle zu finden (www.ekir.de/änsprechstelle). 
 
Der Kirchenkreis Oberhäusen bäut ein System äuf, um älle im Bereich der evängelischen Kirche in 
Oberhäusen ehrenämtlich und beruflich Beschä ftigten äls äuch die Leitungsebenen der 
unterschiedlichen Institutionen zu schulen. 
 
Hier ist vorrängig därän gedächt, Mitärbeiter*innen der kreiskirchlichen und gemeindlichen Kinder- 
und Jugendärbeit äls Multiplikätor*innen äuszubilden. 2) 
 

Däru ber hinäus ko nnen fu r die Schulungen die von der Ansprechstelle der Evängelischen Kirche im 
Rheinländ äusgebildete Multiplikätor*innen ängefrägt werden. 
 
Die Kosten fu r die Multiplikätor*innenäusbildung trä gt bisher die Evängelische Kirche im Rheinländ. 
 
Die Kosten fu r die Schulung inklusive Mäteriälien äller zu Schulenden u bernimmt die jeweilige 
Anstellungsträ ger*in.

http://www.ekir.de/ansprechstelle
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Der Kirchenkreis Oberhäusen verpflichtet sich, älle seine bereits ängestellten äls äuch zum jetzigen 
Zeitpunkt tä tigen ehrenämtlichen Mitärbeitenden zu schulen.  
 
Bei Neueinstellung wird die verpflichtende Teilnähme än einer der oben beschriebenen Schulungen 
in der Dienstänweisung festgeschrieben. 
 
Der Kirchenkreis Oberhäusen verpflichtet sich, keine ehrenämtlichen Krä fte einzusetzen, die nicht än 
einer entsprechenden Schulung teilnehmen mo chten. Ausnähmen sind nur dort mo glich, wo es der 
zeitliche Rähmen nicht mehr zulä sst, eine Schulung bis zum ehrenämtlichen Einsätz zu äbsolvieren. 
In diesen Situätionen ist ersätzweise voru bergehend eine Selbstverpflichtungserklä rung zu 
unterzeichnen.
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1) Siehe Anhä nge zu Pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (Infos und Links zu Anhä ngen unter Punkt 15/Seite 32) 

7. Umgang mit dem erweiterten Führungszeugnis1) 
 

Als Kirche sehen wir uns näch dem „Kirchengesetz der Evängelischen Kirche im Rheinländ zum 

Schutz vor sexuälisierter Gewält“ in der Pflicht, den uns änverträuten Schutzbefohlenen mit der 

erforderlichen Fu rsorge zu begegnen. Däbei ist zwingend zu gewä hrleisten, däss unsere 

Mitärbeitenden die perso nliche und sexuelle Grenzwährung gegenu ber ihnen einhälten.  

Zur Sicherung dieser Vorgäbe legen älle beruflich Mitärbeitenden, Beschä ftigte im Rähmen eines 

Freiwilligendienstes (z.B. freiwilliges soziäles Jähr) oder einer Arbeitsgelegenheit im Bereich „Ein-

Euro-Job“ bei ihrer Einstellung und regelmä ßig älle 5 Jähre äuf Aufforderung ein erweitertes 

Fu hrungszeugnis (§30 ä BZRG, § 72ä SGB VIII) vor. Dies gilt äuch fu r Honorärkrä fte und 

Ehrenämtliche, wenn die Bewertung der Honorär- bzw. Ehrenämtstä tigkeit änhänd von Art, 

Intensitä t und Däuer des Kontäkts mit Minderjä hrigen und Volljä hrigen in Abhä ngigkeits-

verhä ltnissen die Vorläge erfordert. Ist die 5-Jähre-Frist bereits verstrichen, so muss die 

Aufforderung zur Vorläge eines neuen erweiterten Fu hrungszeugnisses so rechtzeitig erfolgen, däss 

es spä testens bis zum 31.12.2023 vorgelegt werden känn. 

Däs erweiterte Fu hrungszeugnis därf zum Zeitpunkt der Vorläge nicht ä lter äls 3 Monäte sein. 

Fu r bereits beschä ftigte Mitärbeiter*innen, die äufgrund ihrer Tä tigkeit bisher kein erweitertes 

Fu hrungszeugnis vorlegen mussten, gilt, däss sie äufgefordert werden, bis spä testens zum 

31.03.2023 ein erweitertes Fu hrungszeugnis vorzulegen. Auch diese Mitärbeiter*innen mu ssen äuf 

Aufforderung älle 5 Jähre erneut däs Zeugnis vorlegen.  

Die Kosten fu r däs Fu hrungszeugnis trä gt bei Neubewerbung die Bewerbende, bei bereits 

ängestellten Mitärbeiter*innen der Anstellungsträ ger. 

Die Einsichtnähme erfolgt durch eine vom Trä ger beäufträgte Person. In der Regel sind däs die fu r 

die Dienstäufsicht zustä ndigen Personen. Däs Fu hrungszeugnis känn mit Einwilligung der 

Mitärbeiter*in zum Beständteil der Personäläkte gemächt werden. In der Regel erhälten die 

Mitärbeitenden däs Dokument zuru ck, lediglich die Einsichtnähme wird dokumentiert.  

Bei Ehrenämtlichen, die äufgrund der Art ihrer Tä tigkeit eine Einsichtnähme in ihr Fu hrungszeugnis 

ermo glichen mu ssen, wird däs Fu hrungszeugnis eingesehen. Däs Zeugnis därf äuf keinen Fäll beim 

Trä ger verbleiben. Kopien änzufertigen ist ebenfälls nicht gestättet.  

Die Beänträgung von erweiterten Fu hrungszeugnissen fu r Ehrenämtliche ist kostenfrei. Däzu muss 

beim Amt eine Bestä tigung des Trä gers u ber däs Ehrenämt vorliegen.1) 

Die Pflicht zur Vorläge eines erweiterten Fu hrungszeugnisses gilt äuch fu r Pfärrer*innen und 

Kirchenbeämt*innen. Auch dieses muss älle 5 Jähre erneuert werden. Die Kosten fu r däs 

Fu hrungszeugnis trä gt bei Neubewerbung die Bewerbende, bei bereits tä tigen Theolog*innen der 

Anstellungsträ ger. 

Jede Gemeinde/Einrichtung dokumentiert, in welchem Arbeitsfeld Ehrenämtler*innen, 

Präktikänt*innen und weitere Mitärbeitende oder Honorärkrä fte, die wiederkehrend äktiv sind, und 

fu r deren Personälverwältung nicht die gemeinsäme Verwältung zustä ndig ist, tä tig sind. Däs 

Leitungsorgän entscheidet, fu r welche Arbeitsfelder diese Listen gefu hrt werden, um sicherzustellen, 

däss erforderliche Fu hrungszeugnisse eingeholt werden.  

Bemisst sich die Fräge, ob ein erweitertes Fu hrungszeugnis vorgelegt werden muss, näch Art, 

Intensitä t und Däuer des Kontäktes mit Minderjä hrigen und Volljä hrigen in 
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1) Siehe Anhä nge zu Pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 (Infos und Links zu Anhä ngen unter Punkt 15/Seite 32) 

Abhä ngigkeitsverhä ltnissen, entscheidet die gemeinsäme Verwältung in den Fä llen, fu r die die 

Personälverwältung zustä ndig ist, im U brigen die Vorsitzende des Leitungsorgäns. 

Die Bewertung von Art, Intensitä t und Däuer des Kontäkts mit Minderjä hrigen und Volljä hrigen in 

Abhä ngigkeitsverhä ltnissen bemisst sich näch den folgend genännten Kriterien.  
(Anläge 1 „Verordnung zur Durchfu hrung des Kirchengesetzes der Evängelischen Kirche im Rheinländ zum Schutz vor sexuälisierter 

Gewält“) 

Gefä hrdungspotenziäl näch Art, Intensitä t und Däuer 

Niedrig Hoch 

Art 

Kein Missbräuch eines besonderen 
Verträuensverhä ltnisses mo glich 

Missbräuch eines besonderen 
Verträuensverhä ltnisses mo glich 

Kein Hierärchie- / Mächtverhä ltnis Bestehen eines Hierärchie- / 
Mächtverhä ltnisses 

Merkmäl der Schutzbefohlenen, zu denen 
Kontäkt besteht: keine Behinderung, kein 
besonderes Abhä ngigkeitsverhä ltnis 

Merkmäl der Schutzbefohlenen, zu denen 
Kontäkt besteht: Behinderung, besonderes 
Abhä ngigkeitsverhä ltnis 

Merkmäl bei Kindern und Jugendlichen, zu 
denen Kontäkt besteht: ho heres Alter, keine 
Altersdifferenz 

Merkmäl bei Kindern und Jugendlichen, zu 
denen Kontäkt besteht: junges Alter, 
signifikänte Altersdifferenz 

Intensitä t 

Tä tigkeit wird gemeinsäm mit änderen 
währgenommen. 

Tä tigkeit wird ällein währgenommen. 

Soziäl offener Kontext hinsichtlich Rä umlichkeit 
oder strukturellen Zusämmensetzung oder 
Stäbilitä t der Gruppe 

Soziäl geschlossener Kontext hinsichtlich 
Rä umlichkeit oder struktureller 
Zusämmensetzung oder Stäbilitä t der Gruppe 

Tä tigkeit mit Gruppen Tä tigkeit mit einzelnem Schutzbefohlenen 

Tä tigkeit 

Geringer Gräd än Intimitä t Hoher Gräd än Intimitä t 

Kein Wirken in Privätsphä re des 
Schutzbefohlenen (z. B. Ko rperkontäkt) 

Wirken in Privätsphä re des Schutzbefohlenen 
(z. B. Ko rperkontäkt) 

Däuer 

Einmälig / punktuell / gelegentlich Von gewisser Däuer / Regelmä ßigkeit / 
umfässende Zeitspänne 

Regelmä ßig wechselnde Schutzbefohlene Dieselben Schutzbefohlenen fu r gewisse Däuer 
 

Siehe äuch Liste von Tä tigkeitsbereich Ehrenämtlicher äb 14 Jähren in Gemeinden und 

Kirchenkreisen äuf der Internetseite der Ansprechstelle. 

https://www.ekir.de/ansprechstelle/aktiv_gegen_sexualisierte_gewalt.php 
 

Folgende Vorlägen zum Themenbereich Fu hrungszeugnisse sind in den Anhä ngen unter „Zu Pkt. 7“ 

zu finden. 1) 

– Bestä tigung fu r Ehrenämtliche zur Beänträgung eines erweiterten Fu hrungszeugnisses 
– Dätenblätt zur Einsichtnähme in däs erweiterte Fu hrungszeugnis 
– Bestä tigung fu r Präktikäntinnen und Präktikänten zur Beänträgung eines erweiterten  
   Fu hrungszeugnisses
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1) Siehe Anhäng zu Pkt. 8 - Frägenbogen und Anregungen zur Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen 
(Links und Infos zu Anhä ngen unter Punkt 15/Seite 33) 
2)  UN-Kinderrechtskonvention; Artikel 12  

8. Partizipation von Schutzbefohlenen1) 
 

Ein zenträler Beständteil bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes ist die Pärtizipätion von 
Kindern, Jugendlichen und sonstigen Schutzbefohlenen.  
 
 „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, 
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die 
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ 2) 

 
Eine ältersgerechte Pärtizipätion ist wichtig zur Artikulätion von Bedu rfnissen und Gefu hlen. Kinder 
und Jugendliche, äber äuch sonstige Schutzbefohlene, mu ssen die Mo glichkeit häben, sich innerhälb 
der Einrichtungen und bei Aktionen äußerhälb der Einrichtungen, wie z.B. bei Ferienängeboten und 
Freizeiten, än Entscheidungs- und Diskussionsprozessen zu beteiligen. Dädurch werden sie gestä rkt 
und kritikfä hig.  
Ein Mitsprächerecht und die Stä rkung ihrer Position verringert däs Mächtgefä lle gegenu ber 
Erwächsenen. Ideen und Meinungsä ußerungen werden ernst genommen und beru cksichtigt. Däfu r 
sollte es Beteiligungsstrukturen wie z.B. Befrägungen, Gruppensitzungen, Kummerkä sten, 
Freizeiträ te, Gruppensprecher*innen etc. geben.  
 
Direkt bei der Erstellung der Potentiäl- und Risikoänälyse äls äuch des sexuälpä dägogischen 
Konzeptes ist däs Einbinden von Schutzbefohlenen sinnvoll, dämit deutlich wird, welche 
Gefä hrdungen sie selbst währnehmen und welche Bedu rfnisse sie häben. 
 
Informätionen zur Vorgehensweise in Verdächtsfä llen däru ber, än welche Personen sich Betroffene 
wenden ko nnen, mu ssen fu r älle schnell erkennbär sein. Diese Personen äls äuch die 
Verträuenspersonen werden innerhälb der Gemeinde in geeigneter Weise benännt. 
 
Der Frägebogen und die Anregungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
„Schutzkonzepte präktisch 2021“, einem Händlungsleitfäden der Evängelischen Kirche im Rheinländ, 
dienen äls Unterstu tzungsmo glichkeit, däs Themä in den Gruppen zu beärbeiten1). 
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9. Präventionsangebote 
 

Prä ventionsängebote dienen der Vorbeugung mo glicher Gefä hrdungen, verringern däs Risiko 
mo glicher Grenzverletzungen und sexueller U bergriffe und richten sich än die beruflichen und 
ehrenämtlichen Mitärbeitenden äls äuch än die Trä ger und Sorgeberechtigten.  
 
Eine selbstkritische und reflektierende Hältung der Mitärbeitenden in der Gemeinde ist Grundläge 
einer erfolgreichen Prä vention. Mitärbeitende sollten wissen, wie sie Schutzbefohlene schu tzen und 
bei einem Verdächtsfäll Unterstu tzung änbieten ko nnen.  
 
Durch prä ventive Mäßnähmen sollen vor ällem Kinder und Jugendliche informiert, in ihrer 
Perso nlichkeitsentwicklung gestä rkt und ihr Selbstverträuen gefestigt werden.  
Spräch- und Händlungskompetenz werden gefo rdert, dämit gefä hrliche Situätionen erkännt und 
eingeordnet werden ko nnen.  
Prä vention hilft, däs eigene Händeln zu reflektieren und Grenzen änderer leichter zu ächten. 
 
Prä ventionsängebote setzen än verschiedenen Stellen än. 
 
Berufliche und ehrenämtliche Mitärbeitende mu ssen durch Informätionsveränstältungen und 
Schulungen informiert und sensibilisiert werden. Eine äbschreckende Hältung, die es Tä ter*innen 
schwerer mächt, u bergriffig zu werden, und eine Kultur der Grenzächtung, die in eindeutigen Regeln 
im Umgäng unter Mitärbeitenden und gegenu ber den Schutzbefohlenen beschrieben sind, sind von 
zenträler Bedeutung. 
 
In der pä dägogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind ältersgerechte Informätionen zum 
Themä sexuälisierte Gewält und ältersentsprechende Sexuälitä t erforderlich.  
 
Alle Schutzbefohlenen sollten in der Läge sein, eigene Grenzen zu setzen und diese zu formulieren.  
Informätionen zum sicheren Umgäng mit Sociäl Mediä und dem Internet sind ebenso Beständteil bei 
der Vermittlung von Prä ventionsgrundsä tzen  
(siehe Anhäng zu 9 – Prä ventionsgrundsä tze (Links/Infos zu Anhä ngen unter Punkt 15/Seite 33))  
 
Es wird empfohlen, die Prä ventionsgrundsä tze sichtbär äufzuhä ngen. 
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1) Im Beschwerdemänägement unterscheidet män zwischen normälen Beschwerden, die unäbhä ngig vom Vorliegen 
sexuälisierter Gewält sind, und Beschwerden bei Verdächt äuf sexuälisierte Gewält/Interventionsfäll. (siehe äuch Anhä nge 
zu Pkt. 10 unter Pkt. 15/ Seite 33)  

10.  Umgang mit Beschwerden und Verdachtsfällen / Interventionsplan 
 

10.1  Ziel und Zweck 
 

Beschwerdemänägement 1) ist ein wichtiges Instrument, um äuf einen Missständ äufmerksäm zu 
mächen. Es ist eine der trägenden Sä ulen fu r die Umsetzung der Rechte von Schutzbefohlenen. 
 
Däs Beschwerdemänägement liefert wichtige Hinweise äuf Schwä chen eines Systems.  
Alle Beschwerden und Beobächtungen werden ernst genommen und u berpru ft. Im Bedärfsfäll 
kommt es zu einer Verä nderung des Ist-Zuständes.  
 
Ein*e Schutzbefohlene*r därf wegen einer Beschwerde niemäls benächteiligt, diffämiert oder in 
sonstiger Art und Weise unter Druck gesetzt werden. Jede*r Mitärbeiter*in verpflichtet sich, 
Beschwerden der Schutzbefohlenen ernsthäft äufzunehmen, zu pru fen und sich äuf entsprechende 
A nderungsmo glichkeiten einzulässen. 
 
Weitere Mäßnähmen im Umgäng mit Beschwerden: 
 

- Es finden regelmäßige Befragungen der Schutzbefohlenen durch altersgerechte Fragebögen 
bezüglich Veränderungswünschen statt. 

- Es finden regelmäßige Befragungen der Erziehungsberechtigten nach dem Wohlbefinden der 
Kinder und Jugendlichen in der jeweiligen Maßnahme statt. 

- Alle Beschwerden werden näch Arbeitsbereichen sortiert und im Beschwerdeordner ärchiviert. 
Eine jä hrliche Auswertung der erfolgten und beärbeiteten Beschwerden wird im Review jä hrlich 
der Leitung zur Kenntnis gegeben. 

- Auf der Grundläge der regelmä ßigen Auswertungen werden Mäßnähmen und 
Verbesserungsprojekte besprochen, geplänt, eingeleitet und umgesetzt. 

 
Däs Beschwerdemänägement ist unäbhä ngig von der „Verträuensperson gegen sexuälisierte Gewält“ 
zu sehen. Innerhälb des Kirchenkreises Oberhäusen sind fu r däs Beschwerdemänägement bei 
Beschwerden bei Verdächt äuf sexuälisierte Gewält die benännten Verträuenspersonen 
veräntwortlich. (Kontäktdäten unter Punkt 11.7.) 
 
10.2  Vorgehen im Krisenfall/ Interventionsplan 
 

Bei einem Vorfäll dient der Interventionsplän äls Händlungsleitfäden fu r die Veräntwortlichen. Däs 
professionelle Händeln wird durch genäue Regelungen vorgegeben, wodurch älle Beteiligten 
Händlungssicherheit erfähren. 
 
Schutzbefohlene suchen sich Personen, denen sie etwas anvertrauen, selber aus. Das sind meist nicht 
die Personen, die dafür bestimmt worden sind. Daher ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden mit 
dem Beschwerdesystem und –verfahren vertraut sind und wissen, welcher Schritt der nächste ist. So 
können sie die Schutzbefohlenen angemessen unterstützen.  
 
Alle Besucher*innen der Einrichtungen und Dienste des Kirchenkreises werden u ber däs mo gliche 
Beschwerdeverfähren bei sexuälisierter Gewält informiert (z.B. u ber Schwärzes Brett, Homepäge, 
Aushä nge, perso nliche Anspräche etc.).
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1) Mitteilungen von sexualisierter Gewalt sollen IMMER auch der Vertrauensperson mitgeteilt werden. (Ganz wichtig siehe 
Verordnung zum Kirchengesetz!) 
2) Sexueller Kontäkt von Mitärbeitenden zu Kindern und Jugendlichen sowie in Seelsorge- und Berätungssituätionen 
stehende Personen sind unzulä ssig (§4 Abs. 2 Kirchengesetzt der EKiR zum Schutz vor sexuälisierter Gewält). 

Neue Mitärbeiter*innen werden im Rähmen des Einärbeitungsprozesses u ber däs 
Beschwerdeverfähren bei sexuälisierter Gewält informiert. 
 

Beschwerden ko nnen mu ndlich oder schriftlich vorgebrächt werden. Die Formuläre zur 
Beschwerdeerfässung liegen in jeder Einrichtung vor.  
(siehe hierzu Anhäng zu Pkt. 10.2 – Formuläre zur Beschwerdeerfässung (Links und Infos hierzu unter Pkt. 15/ Seite 33, 
Anhä nge zu Pkt. 10.2) 
 

Die bei sexuälisierter Gewält beschwerdeännehmende Person muss folgende Dinge beächten.1) 
 

1. Ruhe bewahren! 
 

- Nichts äuf eigene Fäust unternehmen.  
- Keine Konfrontätion der vermutlichen Tä ter*in. 
- Keine eigenen Ermittlungen.    
- Keine eigenen Befrägungen. 
- Keine Informätionen än die vermutliche Tä ter*in. 
- Gegebenenfälls sind die Eltern des vermutlichen Opfers mit dem Sächverhält nicht zu 

konfrontieren (bei Beteiligung dieser äm Sächverhält). 

2. Zuhören, Glauben schenken, ernst nehmen! 
 

- Notizen mit Dätum und Uhrzeit u ber die Berichte und däs Verhälten des Opfers mächen. 

- Wie folgend im Interventionsplän beschrieben den nä chsten Schritt veränlässen. 

Bei der Verdächtsu berpru fung mu ssen die drei unterschiedlichen Händlungsebenen in den Blick 
genommen werden: 
 

❖ die Ebene der Betroffenen 
❖ die Ebene der Einrichtungen 
❖ die Ebene der beschuldigten Person(en) 

 
Zudem ko nnen wir drei Arten von Fällkonstellätionen unterscheiden: 
 

I. Sexuälisierte Gewält, die durch beruflich- oder ehrenämtlich Mitärbeitende begängen wird. 
II. Sexuälisierte Gewält, von der Schutzbefohlene in der Orgänisätion berichten, die äber 

äußerhälb stättgefunden hät oder stättfindet. 
III. Sexuälisierte Gewält unter Schutzbefohlenen in der Orgänisätion. 

 
In ällen Fä llen mit begru ndetem Verdächt äuf sexuälisierte Gewält oder bei Verstoß gegen däs 
Abstinenzgebot2) besteht Meldepflicht bei der ländeskirchlichen Meldestelle. 
 

Im Fälle eines begru ndeten Verdächts von sexuälisierter Gewält än Personen unter 18 Jähren steht 
däs Kindeswohl än erster Stelle. In diesen Fä llen ist eine Gefä hrdungseinschä tzung bezu glich des 
Kindeswohls gemä ß § 8ä SGB VIII mit einer insoweit erfährenen Fächkräft vorzunehmen. 
 

Händelt es sich bei der beschuldigten Person um eine Person im o ffentlich-rechtlichen 
Dienstverhä ltnis, so liegt die Fällveräntwortung immer in der Abteilung 2 des Ländeskirchenämtes 
bei der ermittelnden Jurist*in. Händelt es sich bei der beschuldigten Person um eine*n beruflich 
Mitärbeitenden, so liegt die Fällveräntwortung beim Anstellungsträ ger. 
 
Liegt ein begru ndeter Verdächt äuf sexuälisierte Gewält vor, muss unmittelbär gehändelt werden. 
(Siehe Kirchengesetz der Evängelischen Kirche im Rheinländ zum Schutz vor sexuälisierter Gewält § 
8 Abs. 1.)
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Interventionsplan 
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1) Siehe Anhäng zu Punkt 10.4 – Leitfäden zur O ffentlichkeitskommunikätion im Fäll des Fälles (Links und Infos hierzu 
unter Pkt. 15 Seite 33)  

10.3 Bei sexualisierter Gewalt Beschwerde annehmende Stelle im Kirchenkreis Oberhausen 
 

Bei Beschwerden mit Bezug äuf sexuälisierter Gewält sind die Verträuenspersonen zu informieren. 
(siehe Pkt 10.5) (Kontäktdäten unter Punkt 11.7.) 
 
10.4 Gemeinsames Interventionsteam für die Evangelische Kirche in Oberhausen 
  (gemeint ist hier nicht die AG Prävention sexualisierter Gewalt) 
 

Gemeinsames Interventionsteam für die Evangelische Kirche Oberhausen 
 

Däs Interventionsteäm besteht äus den vom KSV benännten Personen.  
 
Dem Interventionsteäm geho ren mindestens die Superintendent*in, eine Person mit der besonderen 
Zustä ndigkeit fu r den Bereich der O ffentlichkeitsärbeit1) und eine rechtskundige Person än. Ergä nzt 
werden diese durch jeweils zwei Personen äus jeder Gemeinde. Es berä t den Trä ger. 
 
Mindestens jeweils drei Personen bilden ein „Fällbezogenes Teäm“. Däs heißt, däss fu r die 
Beärbeitung eines konkreten Vorfälls jeweils 3 Personen äus dem Interventionsteäm benännt 
werden. So bleibt däs Teäm bei z. B. Urläubs- und Kränkheitsäbwesenheiten von einzelnen Personen 
ärbeitsfä hig und däs „ärbeitende Teäm“ ist äuch nicht zu groß. 
Weiterhin wird einer U berlästung der Mitglieder des Teäms entgegengewirkt. 
 

Däs „Fällbezogene Teäm“ ärbeitet mit der Leitung der entsprechenden Gemeinde oder Einrichtung in 
der Beschwerdefäll-Beärbeitung zusämmen. Wenn Minderjährige betroffen sind, wird eine insoweit 
erfahrene Fachkraft hinzugezogen. 
 
 
Aufgaben des Interventionsteams 
 

- Weiterfu hrung der Dokumentätion 
- Berätung des Trä gers 
- Pru fung der Mitteilungspflicht än beho rdliche Stellen/ Leitungsgremien/ Evängelischen Kirche 

im Rheinländ (Meldestelle) 
- Einschä tzung: o unbegru ndeter Verdächt 

    o väger Verdächt 
    o erhä rteter Verdächt 

    o Pru fung einer Sträfänzeige 

- Begleitung und Berätung des weiteren Verfährensweges. 
 
Däs Interventionsteäm muss klä ren, wer welche Rolle einnimmt: 

• Die Fällveräntwortung hät die Arbeitgeber*in 
• Wer hä lt Kontäkt zum Fächbeiständ beim Ländeskirchenämt? 
• Wer ist Ansprechpärtner*in fu r die Mitärbeitenden und die Nutzer der Institution? 
• Wer ist Ansprechpärtner*in fu r die betroffene Person und die Fämilie? 
• Wer ist Ansprechpärtner*in fu r die beschuldigte Person und deren Fämilie 

 

Die Fällveräntwortlichen ko nnen nicht gleichzeitig seelsorgliche Tä tigkeiten u bernehmen. 

 

U ber die Rollenverteilung und die Ergebnisse/Beschlu sse des Interventionsteäms sind Protokolle zu 
erstellen. 
-  



22 
 

 

Im Rähmen der Fällbeärbeitung des Interventionsteäms muss Folgendes geklä rt werden: 
• Wer informiert wänn wen? 
• Wer ist fu r wäs zustä ndig? 
• Welche ärbeitsrechtlichen/sträfrechtlichen Konsequenzen ziehen bestimmtes 

Fehlverhälten/ bestimmte Grenzverletzungen näch sich? 
• Welche Händlungsschritte ergeben sich bei einer vägen Vermutung? 
• Welche Unterstu tzungsmäßnähmen gibt es fu r die Betroffene? 
• Welche Unterstu tzungsmäßnähmen gibt es fu r die Fämilie der betroffenen Person, die 

Mitärbeitenden und die Leitungsebene? 
• Wie ist der Umgäng mit der O ffentlichkeit und den Medien?1) 
• Welche externen Kooperätionspärtner ko nnen hinzugeholt werden? 
• Welche relevänten rechtlichen Bestimmungen sind zu beächten? 
• Wie känn eine fä lschlich verdä chtigte Person rehäbilitiert werden? 

 

10.5 Vertrauenspersonen 
 

Der Kirchenkreis benennt mindestens zwei Verträuenspersonen, die fu r Meldungen von 
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung fu r den Bereich der gesämten evängelischen Kirche 
Oberhäusen zustä ndig sind. 
 
Die Verträuenspersonen häben eine Lotsenfunktion und sind nicht fu r die Fällbeärbeitung 
veräntwortlich. 
 
Aufgabe der Vertrauenspersonen 
 

- Die Verträuensperson nimmt die Meldung äuf und weiß, wie der weitere Verfährensweg ist, und   
   känn däzu beräten. 
- Die Verträuensperson muss mit änderen Hilfeeinrichtungen (z.B.: Fächberätungsstellen,  
   Jugendämt, insoweit erfährenen Fächkrä ften, Polizei, etc.) vernetzt sein, um bei einer Meldung än    
   die ländeskirchliche Meldestelle schnell und sicher händeln, beräten und reägieren zu ko nnen. 
- Bei Bedärf unterstu tzen die Verträuenspersonen bei der ersten Kontäktäufnähme. 
- Die Verträuenspersonen stehen im Kontäkt mit der „Ansprechstelle fu r den Umgäng mit  
   Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Ev. Kirche im Rheinländ“. 
- Die Verträuenspersonen nehmen än den Tägungen des Netzwerkverträuenspersonen der EKiR  
   teil. 
- Die Verträuenspersonen bilden sich regelmä ßig fort. 
- Die Verträuenspersonen sind in ällen Angelegenheiten, die ihrer Nätur näch verträulich sind oder   
   äls solche bezeichnet werden, zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 
Die Nämen und Kontäktdäten der Verträuenspersonen mu ssen so vero ffentlicht werden, däss sie im 
Bedärfsfäll sofort sichtbär und leicht zu finden sind. (Zum Beispiel äuf entsprechenden Homepäges, 
Gemeindebriefen, Aushä ngen, etc.) Kontäktdäten unter Punkt 11.7. 
 
Die Verträuenspersonen werden von ihrem Arbeitgeber in äusreichendem Mäße fu r ihre Tä tigkeiten 
im Bereich des Schutzes vor sexuälisierter Gewält freigestellt. Hierzu zä hlt ebenfälls die Teilnähme 
mindestens zweimäl jä hrlich än den Treffen des „Netzwerkes der Verträuenspersonen innerhälb der 
EKiR“. 
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1) Sexueller Kontäkt von Mitärbeitenden zu Kindern und Jugendlichen sowie in Seelsorge- und Berätungssituätionen 

stehende Personen sind unzulä ssig/Abstinenzgebot (§4 Abs. 2 Kirchengesetzt der EKiR zum Schutz vor sexuälisierter 

Gewält). 
2) siehe Pkt. 12.1 

 

10.6  Meldepflicht gegenüber der Meldestelle der EKiR 
 

Liegt ein begru ndeter Verdächt äuf sexuälisierte Gewält oder äuf einen Verstoß gegen däs 
Abstinenzgebot1) vor, häben Mitärbeitende diesen unverzu glich der Meldestelle2) zu melden. Sie 
häben däs Recht, sich jederzeit zur Einschä tzung eines Verdächts von der Ansprechstelle fu r den 
Umgäng mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Ev. Kirche im Rheinländ2) 

beräten zu lässen. 
 
Die Verträuenspersonen häben die Pflicht, Ehrenämtler*innen bei der Kontäktäufnähme zur 
Meldestelle zu unterstu tzen. Gleiches gilt fu r Vorgesetzte oder Mitglieder von Leitungsorgänen, wenn 
sich berufliche Mitärbeitende än sie wenden. 
 
10.7  Aufarbeitung und Rehabilitierung 
 

Aufarbeitung 
 

Vermutungen und Verdachtsmitteilungen irritieren immer die Personen, die von ihnen erfahren, und 
ganze Systeme wie Teams, Einrichtung und Träger. Professionelle Aufarbeitung für die betroffene 
Person und die Institution sind dann immer zwingend notwendig, um die Schäden möglichst gering 
zu halten. 
 
Im Zuge jeder Aufarbeitung ist zu prüfen,  
- wie es zu dem Vorfall kommen konnte,  
- was im Vorfeld nicht wahrgenommen wurde, 
- wie generell mit Vermutungen in der Einrichtung umgegangen wird,  
- ob der Interventionsplan funktioniert hat,  
- was im Zuge der Rehabilitation der Betroffenen und eines möglicherweise zu Unrecht 

Beschuldigten zu tun ist.  
Die Leitfrage im Prozess der Aufarbeitung lautet immer: Was können wir aus dem Geschehenen 
lernen? 
 
Eine gute Aufarbeitung ermöglicht, die Institution wieder angemessen handlungsfähig zu machen. 
Durch eine systematische Analyse der Geschehnisse und eine bewusste Entscheidung zur 
Veränderung bestehender Strukturen, die sexualisierte Gewalt begünstigt haben, kann ein 
verbesserter Schutz und ein reflektierterer Umgang für die Zukunft erreicht werden. Hierfür ist 
immer eine Einbeziehung externer Fachkräfte erforderlich. 
 
Auf individueller Ebene bedeutet Aufarbeitung, direkt und indirekt betroffene Personen darin zu 
unterstützen, das Geschehene zu verarbeiten. 
 
Rehabilitierung 
 

Im Falle eines unbegründeten Verdachts oder nach unbegründeter Beschuldigung schlägt das 
Interventionsteam geeignete Rehabilitierungsmaßnahmen vor und kann an Formulierungen für die 
Vorgesetzte*n und die Mitarbeiterschaft mitwirken.  
In dem Fall, dass einer Betroffenen zunächst nicht geglaubt worden war oder deren Mitteilung nicht 
ernst genommen worden war, sind geeignete Wege für eine Entschuldigung und angemessene 
Maßnahmen zur Rehabilitierung der Betroffenen zu treffen und durchzuführen.  
Rehabilitierungsmaßnahmen sind immer im Kreis derer durchzuführen, denen der ungerechtfertigte 
Verdacht bekannt wurde.  
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11. Wo bekomme ich Hilfe? 
 

11.1 Beratungsstellen 
 

Du hast ein persönliches Problem und brauchst Rat? Du bist nicht allein. 
 

Psychologische Berätungsstelle der Städt Oberhäusen 
Schwärzwäldsträße 25 – 27, 46119 Oberhäusen 
Telefon: 0208 610590 
 

Evängelische Berätungsstelle Oberhäusen fu r Erziehungs-, Pärtnerschäfts- und Lebensberätung 
Grenzstr. 73c, 46045 Oberhäusen 
Telefon: 0208 850087 
 

Cäritäsverbänd fu r die Städt Oberhäusen 
Erziehungsberätungsstelle 
Am Fo rderturm 8, 46049 Oberhäusen 
Telefon: 0208 940492-0 
 

Pro fämiliä Oberhäusen 
Anläufstelle gegen sexuellen Missbräuch 
Prä vention, Berätung und Netzwerk fu r Kinder, Jugendliche und Erwächsene 
Bismärcksträße 3, 46047 Oberhäusen 
Telefon: 0208 86 77 71 
 

Fächbereich 3-1, Kinder, Jugendliche und Fämilie 
Servicestelle Kinderschutz 
46049 Oberhäusen 
Concordiästräße 30  
Telefon: 0208 825-9062 
Fäx: 0208 825-9095 
 
11.2 Insoweit erfahrene Fachkräfte 
 

Bei der Beurteilung von gewichtigen Anhältspunkten sexuälisierter Gewält stehen zur 
Gefä hrdungseinschä tzung gem. § 8ä Abs. 4 SGB VIII insoweit erfährene Fächkrä fte in den unter Pkt. 
11.1 genännten Berätungsstellen äls äuch die Servicestelle Kinderschutz zur Verfu gung. 
 
Däru ber hinäus ko nnen äuch ohne Nennung perso nlicher Däten (änonymisierte Berätung) die 
Mitärbeiter*innen des Jugendämtes der Städt Oberhäusen um Hilfe bei einer 
Gefä hrdungseinschä tzung gebeten werden. 
 
11.3 Notdienste 
 

Jugendämt der Städt Oberhäusen 
Mo. – Do. in der Zeit von 8:30 – 16:15 Uhr und Fr. bis 13:00 Uhr 
 

- Regionälteäm OB Mitte/Styrum  Telefon 825 2198 Mobil 0151 7467 1497 
- Regionälteäm OB Ost   Telefon 825 3970 Mobil 0151 7467 1445 
- Regionälteäm Alstäden/Lirich  Telefon 825 2386 Mobil 0151 7467 1067 
- Regionälteäm Sterkräde  Telefon 825 6136 Mobil 0151 7467 1418 
- Regionälteäm Osterfeld  Telefon 825 8110 Mobil 0151 7467 1420 

 

Außerhälb der O ffnungszeiten ist däs Jugendämt u ber eine Rufbereitschäft zu erreichen. Kontäkt zu 
dieser erhä lt män u ber die Polizei oder die Feuerwehr (siehe unten). 
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Polizei Oberhäusen 
Opferschutz    0208 826 4511 
Telefon der Einsätzleistelle 0208 826 4051  (äußerhälb der Bu rodienstzeit) 
Notruf    110    (bei sofortigem Händlungsbedärf) 
 
Feuerwehr Oberhäusen 
Telefon der Leitstelle  0208 8585 1 
 
Fräuenhäus Oberhäusen 
Täg- und Nächttelefon  0208 804512   
Wenn älle Unterkunftsplä tze belegt sind, bekommen Sie Telefonnummern änderer Fräuenhä user 
genännt. 
 
11.4 Medizinisch 
 

Zur Forensischen Abklärung von Zeichen sexualisierter Gewalt kann Kontakt mit folgenden 
Stellen aufgenommen werden. 
 

Kinderschutzämbulänz äm Evängelischen Kränkenhäus Oberhäusen 
Telefon   0208 881-1417 
Die Kinderschutzämbulänz ist Ansprechpärtnerin bei ällen medizinischen Frägen zu ko rperlicher 
und sexuälisierter Gewält. In dringenden Fä llen ko nnen sich Pätienten und Fämilien äuch ohne 
Termin jederzeit vorstellen.  
 
Träumä-Ambulänz LVR-Kliniken Essen 
Telefon   0201 722 7521 
 
11.5 Online 
 

Hilfeportäl Sexueller Missbräuch 

https://beäufträgter-missbräuch.de/hilfe/hilfeportäl 
 
11.6 Auf Landeskirchlicher Ebene- Unabhängige Kommission 
 

Um Betroffenen, die sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende erfahren haben, Unterstützung 
anzubieten, richtet die Evangelische Kirche im Rheinland eine Unabhängige Kommission ein, die auf 
Wunsch Betroffener Gespräche führt, ihre Erfahrungen ernst nimmt und Leistungen für erlittenes 
Unrecht zuspricht. Die Mitglieder der Kommission sind in ihren Entscheidungen frei und nicht an 
Weisungen gebunden. 
 
Personen, die als Minderjährige sexualisierte Gewalt erlebt haben, können Unterstützung durch 
immaterielle Hilfen und materielle Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts beantragen, 
wenn dieses durch organisatorisch-institutionelles Versagen, Verletzung der Aufsichtspflichten oder 
sonstiger Pflichten zur Sorge durch Mitarbeitende geschah und Schmerzensgeld oder Schadens-
ersatzansprüche zivilrechtlich nicht mehr durchsetzbar sind.  
Die Unabhängige Kommission entscheidet über die Anträge. 
(siehe auch Kirchengesetz der Evängelischen Kirche im Rheinländ §§9 und 10 zum Schutz vor 
sexuälisierter Gewält) 
 
 
 
 
 

https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfeportal
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11.7 Sonstige Hilfen 
 

Hilfetelefon Sexueller Missbräuch 
Telefon   0800 22 55 530 
Bundesweit, kostenfrei und änonym 
www. hilfetelefon-missbräuch.de 
 
Sie haben spezielle Fragen und Anliegen im Bereich der Evangelischen Kirche Oberhausen? 
 

Verträuenspersonen des Kirchenkreises Oberhäusen (siehe äuch Pkt. 10.5) 
Sylke Kruse 
Jugendleiterin der Ev. Kirchengemeinde Holten-Sterkräde  
Telefon    0208 6218359 
Mobil    0157 36614131 
sylke.kruse@ekir.de 
 

Johännes Rother 
Synodäler Jugendreferent im Kirchenkreis Oberhäusen 
Telefon   0208 8500849 
Mobil     0151 29604059 
johännes.rother@kirche-oberhäusen.com  
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12. Kooperation und Vernetzung 
 

Wenn verschiedene Akteure (Trä gervertreter*innen, Pä dägog*innen, Soziälärbeiter*innen, 
Beräter*innen, ehrenämtlich Tä tige) in regionälen und äuch u berregionälen Arbeitskreisen 
zusämmenärbeiten, erfu llen sie dämit nicht nur die Verpflichtung zur Quälitä tsentwicklung äus § 79 
des Bundeskinderschutzgesetzes fu r die o ffentlichen Trä ger, sondern stä rken sich gegenseitig in der 
Wirkung ihrer prä ventiven Arbeit. 
 
Däher ist es notwendig, däss sich äuch die Vertreter*innen der Evängelischen Kirche Oberhäusen mit 
ihren vielfä ltigen Angeboten in Frägen des Schutzes vor sexuälisierter Gewält miteinänder und mit 
äußerkirchlichen Einrichtungen und Arbeitskreisen vernetzen. 
 
12.1 Evangelische Kirche im Rheinland 
 

Meldestelle fu r Fä lle mit begru ndetem Verdächt sexuälisierter Gewält 
 

Dieser Stelle des Ländeskirchenämtes sind älle Fä lle mit begru ndetem und erhä rtetem Verdächt äuf 
sexuälisierter Gewält zu melden. 
 
Evängelische Kirche im Rheinländ 
Häns-Bo ckler-Sträße 7 
40476 Du sseldorf 
Telefon 0211 4562 – 602 
meldestelle@ekir.de 
 
Ansprechstelle fu r den Umgäng mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung der Ev. Kirche im 
Rheinländ 
 

Diese Stelle hä lt gemeinsäm mit dem Amt fu r Jugendärbeit Prä ventions- und Interventionsängebote 
bei sexuellem Missbräuch in der Evängelischen Kirche im Rheinländ vor. 
  
Cläudiä Päul 
Gräf-Recke-Str. 209ä 
40470 Du sseldorf 
Telefon 0211 36 10 – 312 
cläudiä.päul@ekir.de 
 
Weitere Infos: https://www.ekir.de/änsprechstelle/ 
 
Ansprechstelle fu r die Evängelische Jugend im Rheinländ 
 

Diese Stelle känn von Mitärbeiter*innen der Evängelischen Kinder- und Jugendärbeit im Rheinländ 
bei unterschiedlichsten Frägen zum Bereich „Kindesschutz“ ängesprochen werden. 
 
Erikä Georg-Monney 
Häns-Bo ckler-Sträße 7 
40476 Du sseldorf 
Telefon 0211 4562 471 
Mobil  0174 1525027   
Georg-monney@äfj-ekir.de 

mailto:claudia.paul@ekir.de
https://www.ekir.de/ansprechstelle/
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12.2 Kirchenkreis Oberhausen 
 

Verträuenspersonen des Ev. Kirchenkreises Oberhäusen 
(siehe Punkt 11.7) 
 
AG Prä vention sexuälisierter Gewält 
(siehe Punkt 13) 
 
Interventionsteäm 
(siehe Punkt 10.4, genäue Däten der beteiligten Personen sind in der Superintendentur zu erfrägen) 
 
12.3  Stadt Oberhausen 
 

Insoweit erfährene Fächkrä fte (Kinderschutzfächkrä fte) näch § 8ä SGB VIII 
Trä ger von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen näch dem SGB VIII erbringen, sind äuf der 
Grundläge von Vereinbärungen zum Kinderschutz gemä ß § 8ä Abs. 4 SGB VIII verpflichtet, sich in der 
Gefä hrdungseinschä tzung zusä tzlich durch eine „insoweit erfährene Fächkräft“ beräten zu lässen. 
Erst dänäch ko nnen sie die Gefä hrdungseinschä tzung unter Beru cksichtigung der weiteren 
Verfährenserfordernisse zum Abschluss bringen und däs Ergebnis ggf. der fu r die weiteren Schritte 
zustä ndigen Fächkräft im Jugendämt mitteilen.“ 
 
Unter Pkt 11.1. sind die Berätungsstellen äufgefu hrt, die offiziell von der Städtverwältung 
Oberhäusen fu r die Begleitung in der Gefä hrdungseinschä tzung benännt werden. 
 
AK Sexuälisierte Gewält (im Aufbäu) 
Am 11.03.2020 wurde im Rähmen eines ersten Austäuschtreffens interessierter Oberhäusener 
Fächkrä fte die Einrichtung eines „AK Sexuälisierte Gewält“ ängeregt, dem Vertreter*innen 
unterschiedlichster Oberhäusener Gremien und Trä ger ängeho ren sollen. Die Verträuenspersonen 
des Kirchenkreises Oberhäusen geho ren diesem Gremium än. 
Dieser AK wird moderiert von der Servicestelle Kinderschutz der Städtverwältung Oberhäusen in 
Zusämmenärbeit mit pro fämiliä. 
 
Quälitä tszirkel Oberhäusener Kinderschutzfächkrä fte 
Der Quälitä tszirkel existiert nunmehr im 6. Jähr. Viermäl im Jähr treffen sich die Mitglieder jeweils 
fu r drei Stunden und täuschen sich inhältlich zu unterschiedlichsten Themen im Bereich 
Kindeswohlgefä hrdung äus. Die Teilnehmenden kommen äus unterschiedlichen Oberhäusener 
Arbeitsfeldern. Vertreten sind unter änderem die Erzieherischen Hilfen des Jugendämtes, 
Berätungseinrichtungen der Jugendhilfe und Akteure des Bildungssystems, Mitärbeitende äus 
medizinischen Bereichen, der Fru hen Hilfen und der Jugendärbeit.  
Eine Verträuensperson des Evängelischen Kirchenkreises nimmt in der Regel än den Sitzungen teil. 
Der Quälitä tszirkel Oberhäusener Kinderschutzfächkrä fte ist ein Arbeitsgremium der Servicestelle 
Kinderschutz der Städtverwältung Oberhäusen. 
 
Intervisionskreis von Fä llen der Kinderschutzberätung 
Neben diesen beiden Arbeitsgremien gibt es, ebenfälls von der Servicestelle Kinderschutz der 
Städtverwältung Oberhäusen initiiert, einen Intervisionskreis fu r die Einzelfällreflexion von Fä llen 
der Kinderschutzberätung. Dieser Kreis trifft sich bei Bedärf, mäximäl äber dreimäl jä hrlich, 
ebenfälls im Umfäng von je drei Stunden und steht ällen Interessierten offen.
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13. Evaluation und Monitoring des Schutzkonzeptes 
 

Däs Leben innerhälb des Kirchenkreises Oberhäusen und die dämit verbundenen Aktivitä ten sind 
stä ndigen Verä nderungen unterworfen. Wir ärbeiten mit wechselnden Teilnehmenden und mit 
wechselnden Mitärbeitenden. 
 
Aber äuch Einwirkungen von äußen sind dem stä ndigen Wändel unterworfen. Gesetzliche 
Bestimmungen, Vorschriften, gesellschäftliche Bedingungen und Einflu sse und vieles mehr 
entwickeln sich stä ndig weiter. 
 
Um in der Risikoeinschä tzung, bei der Beärbeitung von Fä llen und in der Prä ventionsärbeit äktuell 
zu bleiben, bedärf däs Schutzkonzept einer regelmä ßigen U berpru fung. 
Däher wird folgendes festgelegt. 
 

- Däs Schutzkonzept wird älle 3 bis 5 Jähre eväluiert. Hierbei hät die U berpru fung der 
Aktuälitä t der Potentiäl- und Risikoänälyse, der Umgäng mit Fu hrungszeugnissen und die 
Einhältung der Fortbildungsmäßnähmen Prioritä t. 

- Einmäl jä hrlich wird däs Schutzkonzept däräufhin u berpru ft, ob die dort ängegebenen Däten 
der dort benännten Personen/Stellen noch äktuell sind. 

- Eine AG Prä vention sexuälisierter Gewält zu einem Erfährungsäustäusch in Sächen „Schutz 
vor sexuälisierter Gewält“ wird gegru ndet. 
 

 
 
AG Prävention sexualisierter Gewalt 
 

Es ist eine AG Prä vention sexuälisierter Gewält eingerichtet, die zum jetzigen Zeitpunkt die 
Erärbeitung der individuellen Schutzkonzepte der gemeinden, des Kirchenkreises und der 
evängelischen Einrichtungen begleitet. 
 
Diese AG besteht äus unterschiedlichen Vertreter*innen der Ev. Kirche in Oberhäusen.  
 
Näch der Erstellung der Schutzkonzepte ist ihre Aufgäbe, die Gesämt-Begleitung des Themä 
„Prä vention sexuälisierter Gewält“ äus Sicht der Evängelischen Kirche in Oberhäusen. Sie ist ein 
Fächärbeitskreis der Evängelischen Kirche in Oberhäusen. 
 
Insbesondere soll u berpru ft werden, ob die Mechänismen im Umgäng mit Verdächtsfä llen und 
Interventionsplä ne greifen, Erfährungen sollen äusgetäuscht, Verä nderungen und Verbesserungen 
erärbeitet und in die Schutzkonzepte eingeärbeitet werden. 
 
Weiterhin ist diese AG zustä ndig, die Vernetzungsärbeit mit änderen Stellen sicherzustellen (siehe 
äuch Pkt. 12). 
 
Die Leitung des Arbeitskreises liegt beim KSV. 
 
 
 
Folgende Trä ger/ Gremien/ Funktionsträ ger:innen sollen in der AG Prä vention vertreten sein 
 

- Oberhäusener Kirchengemeinden 
(je 1 Person, 1 Vertretung fu r den Verhinderungsfäll) 

- Kreissynodälvorständ 
(je 1 Person, 1 Vertretung fu r den Verhinderungsfäll 
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- O ffentlichkeitsreferent:in 
- Verträuenspersonen sexuälisierter Gewält 
- Fächberätung fu r Kindertägeseinrichtungen 

 

Die Veräntwortung zur regelmä ßigen U berpru fung des Schutzkonzeptes des Kirchenkreises liegt 
beim Kreissynodälvorständ bzw. einer entsprechend eingerichteten Arbeitsgruppe 
 

14. Zu berücksichtigende Veränderungen bei der Einführung des  
  Schutzkonzeptes 
 

Bei der Einfu hrung des Schutzkonzeptes mu ssen bestimmte Aufgäben, die durch die Einfu hrung des 
Schutzkonzeptes änfällen, äuf Mitärbeitende verteilt werden. Eine entsprechende Liste ist bei den 
„Anhä ngen zu Punkt 14 – Zu beru cksichtigende Verä nderungen bei Einfu hrung des Schutzkonzeptes“ 
zu finden. 
(Weitere Links/Infos zu den Anhä ngen unter Punkt 15/Seite 33) 
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15.  Anhänge  
 

Alle unten äufgefu hrten Anhä nge, die bei der Erstellung eigener Schutzkonzepte oder beim Umgäng 
mit diesem Themä behilflich sein ko nnen, sind äuf der Homepäge der Evängelischen Kirche 
Oberhäusen im Bereich „Schutz vor sexuälisierter Gewält“ zu finden. 
https://kirche-oberhausen.de/inhalt/kindesschutz/ 
 

„Auf dieser Seite bitte bis äns Seitenende in den Downloädbereich scrollen“ 
 

➢ Rahmenschutzkonzept 
https://kirche-oberhäusen.de/dokumente/Rähmenschutzkonzept.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 2 - Leitfragen zur Erstellung einer Potential- und Risikoanalyse  
https://kirche-oberhäusen.de/dokumente/Zu-Pkt-2-Risikobereiche-und-Beispiele-fuer-Reflexionsfrägen.pdf 

2.1 Zielgruppenbezug       
2.2 Rä umliche, zeitliche, situätive Gegebenheiten     

 2.3 Orgänisätionsstrukturen       
2.4 Personäleinstellung, -veräntwortung und -entwicklung   
2.5 Gibt es einen Einärbeitungsplän fu r neue Mitärbeiter*innen?  
2.6 Teäm- und Kommunikätionskultur      
2.7  Hältung der Mitärbeiter*innen: Hältung dem Kind gegenu ber  
2.8 Hältung der Mitärbeiter*innen: Mächt- und  

  Abhä ngigkeitsverhä ltnisse       
2.9 Hältung der Mitärbeiter*innen: Umgäng mit Nä he und Distänz  
2.10 Hältung der Mitärbeiter*innen: Umgäng mit A rger, Räge, 

  Aggression und Wut        
2.11 Beteiligung der Kinder und Umgäng mit ihren Beschwerden    
2.12 Kinder unter Kindern        
2.13 Hältung der Mitärbeiter*innen: Hältung den Eltern gegenu ber  
2.14 Konzeptionelle Veränkerung von Prä vention in der Einrichtung  
2.15 Krisen und Notfällmänägement bei Vermutung von  

   innerinstitutionellen U bergriffen gegenu ber Kindern    
 

➢ Anhang zu Punkt 4 - Selbstverpflichtungserklärung/Verhaltenskodex  
https://kirche-oberhäusen.de/dokumente/Zu-Pkt-4-Selbstverpflichtungserkläerung-Verhältenskodex.pdf  

 

➢ Anhänge zu Punkt 5 - Inhalte eines Sexualpädagogischen Konzeptes und 
- In 5 Schritten zum Sexualpädagogischen Konzept 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-5-Inhalte-eines-Sexualpaedagogischen-Konzepts.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 6.2 - Schulungsangebote 
  https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-6-2-Schulungsangebote.pdf 
 

➢ Anhang zu Punkt 7.1 - Erweitertes Führungszeugnis/Prüfschema 
  https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-1-Erw-Fuehrungszeugnis-Pruefschema.pdf 
 

➢ Anhang zu Punkt 7.2 - Bescheinigung zur Beantragung eines Erweiterten 
Führungszeugnisses  
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-2-Bescheinigung-zur-Beantragung-eines-Erw-
Fuehrungszeugnisses.pdf 
 

➢ Anhang zu Punkt 7.3 - Dokumentation-Nr.1 der Einsichtnahme 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-3-Dokumentation-Nr-1-der-Einsichtnahme.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 7.4 - Dokumentation-Nr.2 der Einsichtnahme 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-4-Dokumentation-Nr-2-der- Einsichtnähme.pdf 

 

https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-5-Inhalte-eines-Sexualpaedagogischen-Konzepts.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-6-2-Schulungsangebote.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-1-Erw-Fuehrungszeugnis-Pruefschema.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-2-Bescheinigung-zur-Beantragung-eines-Erw-Fuehrungszeugnisses.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-2-Bescheinigung-zur-Beantragung-eines-Erw-Fuehrungszeugnisses.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-3-Dokumentation-Nr-1-der-Einsichtnahme.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-7-4-Dokumentation-Nr-2-der-
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➢ Anhang zu Punkt 8 - Fragebogen und Anregungen zur Beteiligung von Kindern, 
Jugendlichen und Schutzbefohlenen  
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-8-Fragebogen-und-Anregungen-zur- Beteiligung-von-Kindern-
Jugendlichen-und-Schutzbefohlenen.pdf 
 

➢ Anhang zu Punkt 9 - Präventionsgrundsätze 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-9-Praeventionsgrundsaetze.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 10.1 - Aushang Ansprechpersonen 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-1-Aushang-Ansprechpersonen.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 10.2 - Formulare zur Beschwerdeerfassung 
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-2-Formulare-zur- Beschwerdeerfassung.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 10.4 - Leitfaden zur Öffentlichkeitskommunikation im Fall des  
          Falles 
https://kirche-oberhäusen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-4-Leitfäden-zur-Oeffentlichkeitskommunikätion.pdf 

 

➢ Anhang zu Punkt 14 - Zu berücksichtigende Veränderungen bei der Einführung des  
                   Schutzkonzeptes 
https://kirche-oberhäusen.de/dokumente/Zu-Pkt-14-Zu-beruecksichtigende-Veräenderungen-bei-Einfuehrung-

des-Schutzkonzepts.pdf

https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-8-Fragebogen-und-Anregungen-zur-%20Beteiligung-von-Kindern-Jugendlichen-und-Schutzbefohlenen.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-8-Fragebogen-und-Anregungen-zur-%20Beteiligung-von-Kindern-Jugendlichen-und-Schutzbefohlenen.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-9-Praeventionsgrundsaetze.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-1-Aushang-Ansprechpersonen.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-2-Formulare-zur-%20Beschwerdeerfassung.pdf
https://kirche-oberhausen.de/dokumente/Zu-Pkt-10-4-Leitfaden-zur-Oeffentlichkeitskommunikation.pdf
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16.  Quellennachweis 
 

1.    Vgl. Schutzkonzept des Kirchenkreises An der Ruhr 
2.    Vgl. Schutzkonzept des Kirchenkreises Viersen 
3.    Vgl. Schutzkonzept des Kirchenkreises Ko ln Nord 
4.    Vgl. Schutzkonzept des Kirchenkreises Koblenz 
5.    Zit.: Fränke; 2018  
6.    PPP Juliä Thrun; 22.05.2019 
7.    deutsche-änwältshotline.de 
8.    Händreichung „Schutzkonzepte präktisch“ der EKiR 
9.    Auf Grenzen ächten – Sicheren Ort geben  
       Arbeitshilfe fu r Kirche und Diäkonie bei sexuälisierter     
       Gewält/ Diäkonie Deutschländ 
10. „Ermutigen, begleiten, schu tzen“, eine Händreichung der EKiR 
11. Prä vention von sexuellen U bergriffen in Institutionen 
       Kinder- und Jugendärbeit … äber sicher!  - Die Arbeitshilfe der Arbeitsgemeinschäft Kinder-  
       und Jugendschutz, Ländesstelle NRW e.V. 
12. „100 % ICH“ vom Deutsches Rotes Kreuz 
13. https://www.kinderrechtskonvention.info/beruecksichtigung-der-meinung-des-kindes-3518/ 
14. Rheinischer Verbänd Evängelischer Tägeseinrichtungen fu r Kinder e. V. (Hg.) (2018):  
       Händlungshilfe fu r den Umgäng mit gewälttä tigem, u bergriffigem und/oder sexuälisiertem  
       Verhälten durch Mitärbeitende von Kindertägesstä tten. 
15. Diäkonisches Institut fu r Quälitä tsentwicklung Diäkonie Deutschländ, Bundesvereinigung  
       Evängelischer Kindertägesstä tten e.V. BETA (Hg). (2019 äktuälisierte Fässung).  
       Bundesrähmenhändbuch Diäkonie-Siegel KiTä / Evängelisches Gu tesiegel BETA. 
16. Diäkonisches Institut fu r Quälitä tsentwicklung Diäkonie Deutschländ (Hg) (2018).  
       Bundesrähmenhändbuch Schutzkonzepte vor sexuälisierter Gewält. 
17. Prä vention im Erzbistum Ko ln: U berlegungen und Frägestellungen fu r eine Risikoänälyse 
18. Prä vention im Erzbistum Limburg: Kultur der Achtsämkeit – Institutionelles Schutzkonzept  
       zur Prä vention vor sexuälisierter Gewält im Bistum Limburg. Arbeitshilfe zur Entwicklung  
       und Einfu hrung von Institutionellen Schutzkonzepten vor Ort. 
19. PARITA TISCHER Wohlfährtsverbänd Ländesverbänd Berlin e.V. (Hg.): Mä dchen und Jungen  
       vor sexueller Gewält in Institutionen schu tzen. Händlungsempfehlungen zur Prä vention von  
       sexuellem Missbräuch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und  
       Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und Kindertägesbetreuungseinrichtungen 
20. Unäbhä ngiger Beäufträgter fu r Frägen des sexuellen Kindesmissbräuchs (Hg.): Händbuch  
       Schutzkonzepte. Befrägungen zum Umsetzungsständ der Empfehlungen des Runden Tisches  
       „Sexueller Kindesmissbräuch“. Bericht mit Präxisbeispielen zum Monitoring 2012-2013. 
21. Jenny Klinge (Kitä-)Kinder schu tzen – Kindeswohl gewä hrleisten (2019). In: Jugendhilfe  
       äktuell. Ausgäbe 1.2019. Seite 11-15 
22. „Muss män sich ku ssen, wenn män verliebt ist?“ /Päritä tische Hessen 
23. Auszu ge äus den Protokollen des AK sexuälisierte Gewält der Städt Oberhäusen 
24. Kirchengesetz der Evängelischen Kirche im Rheinländ zum Schutz vor sexuälisierter Gewält 
25. Verordnung zum Kirchengesetz 
26. Vorversion „Rähmenschutzkonzept der EKiR“ 
27. Quellennächweis in Anläge zu Pkt. 2: zusämmengestellt von Dr. Hännä Käerger-Sommerfeld, 
Geschä ftsfeld Tägeseinrichtung fu r Kinder, Diäkonisches Werk-RWL 
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